
                                                                                                                                                                         

                             

Informationen 

Erneuerbare Energiegemeinschaft 
„Florianiberg“   

 
Seit dem Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG, Sommer 

2021) ist es möglich innerhalb einer Energiegemeinschaft 

den selbst erzeugten Strom gemeinsam nutzen, speichern 

und/oder zu verkaufen. Als Mitglied einer 

Energiegemeinschaft haben Sie aber weiterhin auch Ihren 

frei gewählten Energieliefervertrag und Ihren 

Netznutzungsvertrag, da die Energiegemeinschaft Ihre Versorgung aus dem 

öffentlichen Netz nicht gänzlich ersetzen kann. Zusätzlich besteht ein 

Vertragsverhältnis/Mitgliedschaftsverhältnis zwischen Ihnen und der 

Energiegemeinschaft. Seit 8 April 2024 ist zudem die Mehrfachbeteiligung von 

Energiegemeinschaften möglich.  

 

 

 

 

➔ Klimaschutz: Bewusstseinsbildung, lokale Energieerzeugung – lokaler 

Verbrauch 

➔ Wirtschaftliche Vorteile: 

o Niedriger Bezugspreis und hohe Einspeisevergütung pro kWh 

o Zusätzliche Ersparnis von 5,34 Cent / kWh durch: 

▪ Reduktion der Netzkosten um 28% auf Netznutzungs- und 

Verlustentgelte (Hinweis: ab 2025 betragen bei der Energie Netze 

Steiermark die Netzgebühren 10,87 Cent/kWh), 

▪ Entfall des Erneuerbaren-Förderbeitrags von 0,796 Cent / kWh 

▪ Entfall der Elektrizitätsabgabe von 1,5 Cent / kWh) 

o Der Strompreis wird durch die Gemeinschaft selbst bestimmt 

o Es profitieren Strom-Produzenten und Strom-Konsumenten 

o Strom regional produzieren und verteilen/konsumieren = Regionale 

Wertschöpfung 

➔ Gemeinschaft stärken 

Das bringt die Teilnahme an einer Energiegemeinschaft (EEG)  



                                                                                                                                                                         

 

 

 

Die einmalige Beitrittsgebühr zur EEG Florianiberg beträgt € 30,- für einen Zählpunkt 

bzw. € 50,- ab zwei Zählpunkten. 

 

Der EEG-Arbeitspreis für Strom-Konsumenten pro kWh wird in der 

Energiegemeinschaft am Anfang jedes Quartals festgelegt. Er berechnet sich aus 

dem durchschnittlichen Arbeitspreis ohne Umsatzsteuer pro kWh bestehender 

Stromanbieter. Von diesem Durchschnitt werden  6 Cent abgezogen.  

Der Einspeisetarif Strom-Produzenten ergibt sich aus dem EEG-Arbeitspreis minus 2 

Cent. Es gibt keine weiteren laufenden Kosten 

 

z.B. Preisbeispiel für das 1. Quartal 2025 (Tarife gültig für 01-03/2025): 

• Bezugspreis EEG-Strom um 11,45 ct/kWh (netto) 
entspricht nach Abzug der Ersparnis der Gebühren im Vergleich zu 
anderen Stromlieferanten 6,11 ct/kWh  

• Einspeisevergütung 9,45 ct/kWh.  
 

 

 

 

 

1. Der EEG Pre-Check:  

a. Zählpunkt bekannt geben zur Nahbereichsabfrage:  

b. Wir geben dann Feedback, ob Sie im Versorgungsgebiet der 

Energiegemeinschaft liegen. Wenn ja, dann bitte: 

2. Die EEG - Beitrittserklärung ausfüllen und zurücksenden 

3. Beim Netzbetreiber (Energie-Netze-Steiermark) ein Benutzerkonto 

anlegen/registrieren, falls noch nicht vorhanden 

4. Über den Netzbetreiber den Smart Meter einstellen bzw. installieren lassen 

5. Beim Netzbetreiber online der Energiedatenfreigabe zustimmen 
 

 

 

 

 

Büro Sekem Energy GmbH    Wolfgang Raback (Kassier) 

Steinberg 132, A-8151 Hitzendorf  A-8054 Seiersberg-Pirka 

Tel.: +43 316 587-981     Tel.: +43 664 1444448 

E-mail: office@sekemenergy.com  E-Mail: wolfgang@raback.com 

Preise / Vergütung / Beiträge 
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